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Entschädigungsortsgesetz
Inkrafttreten: 01.10.2023 
Zuletzt geändert durch: zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 13.09.2023 (Brem.GBl. S. 
509) 
Fundstelle: Brem.GBl. 2000, 455 
 

Der Magistrat verkündet das nachfolgende von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossene Ortsgesetz:

Erster Teil  
Stadtverordnete,  

Magistratsmitglieder und Stadtälteste

§ 1 
Aufwandsentschädigung

(1) Stadtverordnete, ehrenamtliche und hauptamtliche Magistratsmitglieder erhalten eine 
monatlich im Voraus zu zahlende Aufwandsentschädigung. Der Anspruch darauf ist nicht 
übertragbar. Ein Verzicht auf die Entschädigung ist nicht zulässig.

(2) Die Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete wird erstmalig für den Monat, in dem 
die Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung beginnt, letztmalig für den Monat, 
in dem die Mitgliedschaft endet, gezahlt.

(3) Die Aufwandsentschädigung für Magistratsmitglieder wird vom Tage der Ernennung bis 
zum letzten des Monats, in dem die Tätigkeit als Magistratsmitglied endet, gezahlt.

(4) Durch diese Entschädigung sind alle Ansprüche der Stadtverordneten und 
Magistratsmitglieder auf Ersatz von Aufwand abgegolten, soweit nicht in diesem 
Ortsgesetz etwas anderes bestimmt ist.

§ 2 
Ehrensold für Stadtälteste

Stadtälteste erhalten frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres einen Ehrensold.
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§ 3 
Aufwandsentschädigung für Aufgabe  

oder Wiederaufnahme des Mandats

Wird ein Stadtverordneter in den Magistrat gewählt oder tritt ein Magistratsmitglied wieder 
in die Stadtverordnetenversammlung ein, wird für denselben Zeitraum die 
Aufwandsentschädigung nur einmal gezahlt. Sind die Aufwandsentschädigungen 
verschieden hoch, so wird die höhere Aufwandsentschädigung gewährt.

§ 4 
Entziehung der Aufwandsentschädigung

Bleibt ein Stadtverordneter den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, der 
Ausschüsse oder der Fraktionen wiederholt ohne triftige Entschuldigung fern oder ist er für 
einen Zeitraum von mehr als drei Monaten an der Ausübung seiner Tätigkeit als 
Stadtverordneter verhindert, so kann der Vorstand der Stadtverordnetenversammlung 
anordnen, dass die Zahlung der Aufwandsentschädigung bis zur Wiederaufnahme einer 
geordneten Tätigkeit durch den Stadtverordneten ganz oder zum Teil eingestellt wird.

§ 5 
Zahlungen im Todesfall

(1) Stirbt ein Stadtverordneter, so wird die Aufwandsentschädigung für die Zeit bis zum 
Ende des 3. Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem der Stadtverordnete 
verstorben ist, an den Ehegatten oder an Verwandte 1. Grades gezahlt. An wen die 
Zahlungen zu leisten sind, bestimmt der Vorstand der Stadtverordnetenversammlung. Das 
Erbrecht braucht nicht nachgewiesen zu werden.

(2) Diese Regelung gilt entsprechend für ehrenamtliche Magistratsmitglieder und 
Stadtälteste.

§ 6 
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Die monatliche Aufwandsentschädigung gemäß § 1 beträgt für die Stadtverordneten 
550,00 Euro. Die Entschädigung nach Satz 1 wird jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres 
um den Prozentsatz angepasst, um den sich die Entschädigung der Mitglieder der 
Bremischen Bürgerschaft (Landtag) gemäß § 6 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) erhöht 
oder verringert. Die Stadtverordnetenvorsteherin oder der Stadtverordnetenvorsteher 
veröffentlicht den neuen Betrag der Entschädigung im Gesetzblatt der Freien Hansestadt 
Bremen.*)

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-rechtsverhaeltnisse-der-mitglieder-der-bremischen-buergerschaft-bremisches-abgeordnetengesetz-vom-16-oktober-1978-282835?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-AbgGBRV32P6
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1.

2.

3.

4.

5.

*)

(2) Stadtverordnete, die sich verpflichten, für die Dauer der Zugehörigkeit zur 
Stadtverordnetenversammlung ein mobiles Endgerät, das den vom Betrieb für 
Informationstechnologie formulierten Anforderungen genügt, für den elektronischen 
Sitzungsdienst zu verwenden, erhalten auf Antrag eine besondere 
Aufwandsentschädigung. Die Höhe dieser Aufwandsentschädigung beträgt 750,00 Euro 
pro Wahlperiode. Die Entschädigung wird pauschal für alle Anschaffungs- und 
Betriebskosten der Hard- und Software einschließlich Druckkosten, Reparaturkosten 
sowie etwaiger Mobilfunk bzw. Internetgebühren gezahlt. Scheidet ein Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung, das die Aufwandsentschädigung in voller Höhe erhalten 
hat, aus dieser aus oder widerruft es seine Einwilligungserklärung zur Benutzung eines 
mobilen Endgerätes, hat es für jedes Jahr der Wahlperiode, in dem es das Gerät nicht 
benutzt, 150,00 € zu erstatten. Stadtverordnete, die im Laufe einer Wahlperiode in die 
Stadtverordnetenversammlung eintreten, erhalten für jedes Jahr der Wahlperiode, in dem 
sie ein mobiles Endgerät benutzen 187,50 €. Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 1 erhalten zusätzlich für besonderen Aufwand:

der Stadtverordnetenvorsteher den zweifachen Grundbetrag;

der erste Beisitzer den einfachen Grundbetrag;

die weiteren Beisitzer den halben Grundbetrag;

die Fraktionsvorsitzenden den einundeinhalbfachen Grundbetrag;

die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden den einfachen Grundbetrag.

Fraktionen mit mehr als 9 Mitgliedern können zwei stellvertretende Vorsitzende benennen.

(4) Stadtverordnete, die über keine eigenen Einkünfte verfügen, haben bei eigener 
Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung Anspruch auf Erstattung der zusätzlichen 
Kosten. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zählen nicht zu den Einkünften 
im vorstehenden Sinne.

Fußnoten

Vgl. Bekanntmachung vom 26. Juni 2025 (BremGBl. S. 625):

Gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Entschädigungsortsgesetz (EntschOG) wird die 
monatliche Aufwandsentschädigung jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres um den 
Prozentsatz angepasst, um den sich die Entschädigung der Mitglieder der 
Bremischen Bürgerschaft (Landtag) gemäß § 6 des Gesetzes über die 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-rechtsverhaeltnisse-der-mitglieder-der-bremischen-buergerschaft-bremisches-abgeordnetengesetz-vom-16-oktober-1978-282835?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-AbgGBRV32P6
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Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches 
Abgeordnetengesetz) erhöht oder verringert.

Die Entschädigung der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft erhöht sich zum 1. 
Juli 2025 um 3,12 %.

Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt aktuell 659,60 Euro. Demnach erhöht 
sich die monatliche Aufwandsentschädigung zum 1. Juli 2025 um 20,58 Euro auf 
680,18 Euro.

§ 7 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Magistrats

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Magistrats erhalten monatlich als Entschädigung für 
Aufwand das Zweifache der Entschädigung für Stadtverordnete gemäß § 6 Abs. 1. § 6 
Absatz 4 gilt entsprechend.

(2) Die hauptamtlichen Mitglieder des Magistrats erhalten eine Entschädigung bis zu 
folgender Höhe:

1. der Oberbürgermeister 191,50 Euro monatlich;
2. der Bürgermeister 140,50 Euro monatlich;
3. die Stadträte 108,50 Euro monatlich.

 

§ 8 
Höhe des Ehrensoldes

Die Höhe des Ehrensoldes beträgt drei Viertel der Entschädigung nach § 6 Abs. 1.

§ 9 
Erwerbsausfall

(1) Entsteht Stadtverordneten durch die Teilnahme an einer Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung, des Vorstandes der Stadtverordnetenversammlung, eines 
Ausschusses, einer Fraktion, eines Fraktionsvorstandes bzw. eines geschäftsführenden 
Fraktionsvorstandes, einer anderen Veranstaltung der Stadtverordnetenversammlung, 
einer anderen Veranstaltung von Fraktionen oder Fraktionsteilen (Vorbesprechung von 
Fraktionsmitgliedern eines Ausschusses) oder durch eine Dienstreise während ihrer 
regelmäßigen Arbeitszeit Erwerbsausfall, so wird ihnen dieser auf Antrag bis zur Dauer 
von neun Stunden täglich ersetzt. Anträge sind spätestens bis zum Ende des ihrer 
Entstehung folgenden zweiten Monats an das Büro der Stadtverordnetenversammlung zu 
richten. Ansprüche, die nicht fristgerecht angemeldet werden, erlöschen.

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-rechtsverhaeltnisse-der-mitglieder-der-bremischen-buergerschaft-bremisches-abgeordnetengesetz-vom-16-oktober-1978-282835?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-AbgGBRV32P6
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(2) Entsteht ehrenamtlichen Magistratsmitgliedern durch die Teilnahme an einer Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats (einschließlich Vorbesprechungen), 
einer Fraktion oder durch dezernatsgebundene Tätigkeit (z. B. Fachausschuss, 
Amtstätigkeit für das Dezernat), durch Tätigkeit ohne Dezernatsbindung aufgrund 
besonderen Beschlusses des Magistrats oder durch eine Dienstreise während ihrer 
regelmäßigen Arbeitszeit Erwerbsausfall, so wird ihnen dieser auf Antrag bis zur Dauer 
von neun Stunden täglich ersetzt.

(3) Hausfrauen und Hausmännern wird, begrenzt auf den Zeitraum von 8.00 Uhr bis 19.00 
Uhr, eine Entschädigung in Höhe von 13,00 Euro pro Stunde gewährt, sofern sie darlegen, 
dass sie in der Zeit der jeweiligen Sitzung, Veranstaltung, Dienstreise oder Tätigkeit der 
regelmäßigen Haushaltsführung nachgegangen wären. Hausfrauen und Hausmänner im 
Sinne dieses Ortsgesetzes sind Personen, die einen aus mindestens zwei Personen 
bestehenden Haushalt in ehelicher oder eheähnlicher Ausgestaltung führen und keine 
oder lediglich eine untergeordnete entgeltliche Erwerbstätigkeit ausüben. Ob eine 
Erwerbstätigkeit untergeordnet ist, wird nach dem Einzelfall beurteilt. In jedem Fall ist sie 
aber nicht mehr untergeordnet, wenn das dafür gewährte Entgelt einen Betrag in Höhe 
von 450,00 Euro monatlich übersteigt.

(4) Der nach Absatz 1 und Absatz 2 zu ersetzende Erwerbsausfall wird nur bis zu einer 
Höchstgrenze von 29,00 Euro je Arbeitsstunde ersetzt. Der Erwerbsausfall und die nach 
Absatz 3 zu gewährende Entschädigung werden pro Tag berechnet. Die Dauer mehrerer 
Sitzungen, Veranstaltungen, Dienstreisen oder Tätigkeiten an einem Tag wird dabei jeweils 
zusammengerechnet. Ergibt sich hiernach ein Bruchteil von weniger als 30 Minuten, so 
werden 15 Minuten und mehr auf eine halbe Stunde aufgerundet, weniger als 15 Minuten 
bleiben unberücksichtigt.

(5) Der tatsächliche Erwerbsausfall ist durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers 
nachzuweisen. Selbständig tätige Stadtverordnete und selbständig tätige ehrenamtliche 
Magistratsmitglieder erhalten Erwerbsausfall bis zur Höhe der Erwerbsausfallpauschale 
nach Absatz 4 ersetzt, wenn sie diesen glaubhaft machen, jedoch nur für die Zeit von 8.00 
Uhr bis 19.00 Uhr. Für selbständig tätige Stadtverordnete und selbständig tätige 
ehrenamtliche Magistratsmitglieder, die zugleich in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen, erfolgt der Ersatz des Erwerbsausfalls nach der Gruppe, welche in den Zeitraum 
der jeweiligen Sitzung, Veranstaltung, Dienstreise oder Tätigkeit fällt.

(6) Entsteht Stadtverordneten, die Mitglieder eines geschäftsführenden 
Fraktionsvorstandes- oder Sprecher ihrer Fraktion in einem Ausschuss der 
Stadtverordnetenversammlung sind, oder ehrenamtlichen Magistratsmitgliedern durch die 
Teilnahme an einer Veranstaltung Dritter Erwerbsausfall, so wird ihnen dieser auf Antrag 
erstattet.
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§ 10 
Dienstreisen

(1) Stadtverordnete haben Anspruch auf Reisekostenvergütung nach den für Beamte 
maßgeblichen Bestimmungen des Reisekostengesetzes. Sie gehören derselben 
Reisekostenstufe wie die Mitglieder des Magistrats an.

(2) Für Dienstreisen von Stadtverordneten ist die vorherige Zustimmung des 
Stadtverordnetenvorstehers oder seines Vertreters erforderlich. Liegt diese Zustimmung 
nicht vor, wird keine Reisekostenvergütung gezahlt.

§ 11 
Fahrtkostenerstattung

Stadtverordnete erhalten die Kosten für das MIA-Ticket der Verkehrsverbund Bremen/ 
Niedersachsen GmbH für das Tarifgebiet Bremerhaven in monatlich nachträglich zu 
zahlenden Teilbeträgen als Fahrtkostenerstattung.

§ 12 
Unfallversicherung

Stadtverordnete und ehrenamtliche Magistratsmitglieder sind gegen Unfälle im 
Zusammenhang mit der Ausübung ihres Mandats zu versichern. Ausmaß und Höhe der 
Versicherung bestimmt die Stadtverordnetenversammlung.

Zweiter Teil  
Fraktionen

§ 13 
Fraktionsbeiträge

(1) Die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung erhalten zur Durchführung ihrer 
Aufgaben einen monatlichen nachträglich zu zahlenden Beitrag. Der Beitrag setzt sich aus 
einem Grundbetrag und aus einem Zuschlag für jedes Mitglied zusammen. Weitere 
Geldleistungen für moderne Bürokommunikation sowie für weitere besondere 
Aufwendungen erhalten die Fraktionen nach Maßgabe des Haushaltsplanes.

(2) Zusammenschlüsse von weniger als drei Stadtverordneten (Gruppen) erhalten keinen 
Grundbetrag. Sie erhalten für jedes Mitglied der Gruppe den Zuschlag. Stadtverordnete, 
die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, erhalten keinen Beitrag.

(3) Die Beiträge werden von dem Monat, in dem die Tätigkeit der Fraktionen oder Gruppen 
beginnt, bis zu dem Monat, in dem sie endet, gezahlt.

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-reisekostengesetz-bremrkg-vom-24-februar-2009-169715?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RKGBR2009rahmen
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(4) Der Grundbetrag nach Absatz 1 beträgt monatlich 3 300,00 Euro, der Zuschlag für 
jedes Mitglied einer Fraktion oder Gruppe monatlich 540,00 Euro. Für Gruppen erhöht sich 
der Zuschlag gemäß Absatz 2 um monatlich 80,00 Euro für jedes Mitglied.

(5) Die Beträge nach Absatz 4 werden jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres um den 
Prozentsatz angepasst, um den sich die Entschädigung der Mitglieder der Bremischen 
Bürgerschaft (Landtag) gemäß § 6 des Bremischen Abgeordnetengesetzes erhöht oder 
verringert. Die Stadtverordnetenvorsteherin oder der Stadtverordnetenvorsteher 
veröffentlicht die neuen Beträge im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen.**)

Fußnoten

Vgl. Bekanntmachung vom 26. Juni 2025 (BremGBl. S. 626):

Gemäß § 13 Absatz 5 Entschädigungsortsgesetz (EntschOG) werden die 
monatlichen Fraktionsbeiträge jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres um den 
Prozentsatz angepasst, um den sich die Entschädigung der Mitglieder der 
Bremischen Bürgerschaft (Landtag) gemäß § 6 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches 
Abgeordnetengesetz) erhöht oder verringert.

Die Entschädigung der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft erhöht sich zum 1. 
Juli 2025 um 3,12 %.

Die monatlichen Beträge nach § 13 Absatz 4 EntschOG betragen aktuell:

Grundbetrag: 3.576,87 Euro

Zuschlag pro Mitglied Fraktion/Gruppe: 585,31 Euro

Erhöhung Zuschlag für Gruppen: 86,71 Euro

Demnach erhöhen sich die monatlichen Beträge zum 1. Juli 2025 auf:

Grundbetrag: 3.688,47 Euro

Zuschlag pro Mitglied Fraktion/Gruppe: 603,57 Euro

Erhöhung Zuschlag für Gruppen: 89,42 Euro

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-rechtsverhaeltnisse-der-mitglieder-der-bremischen-buergerschaft-bremisches-abgeordnetengesetz-vom-16-oktober-1978-282835?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-AbgGBRV32P6
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-rechtsverhaeltnisse-der-mitglieder-der-bremischen-buergerschaft-bremisches-abgeordnetengesetz-vom-16-oktober-1978-282835?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-AbgGBRV32P6


Seite 8 von 12

1.

a)

§ 14 
Verwendung der Fraktionsbeiträge

(1) Geldleistungen nach § 13 dürfen die Fraktionen nur für Aufgaben verwenden, die ihnen 
nach gesetzlichen Bestimmungen oder der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung obliegen. Eine Verwendung für Parteiaufgaben ist 
unzulässig.

(2) Die Geldleistungen nach § 13 werden den Fraktionen nach § 15 Abs. 2 der 
Landeshaushaltsordnung zur Selbstbewirtschaftung überwiesen. Sie dürfen Rücklagen 
bilden. Die Rücklagen dürfen insgesamt am Ende des Haushaltsjahres 50 Prozent der 
Geldleistungen nach § 13 des vergangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die 
Rücklagen sind der Konto- und Kassenbestand zum Ende eines Jahres. Die am Ende des 
jeweiligen Rechnungsjahres nicht verausgabten Mittel werden auf den Fraktionshaushalt 
des folgenden Jahres übertragen.

§ 15 
Haushalts- und Wirtschaftsführung, Buchführung

(1) Einzelheiten der Haushalts- und Wirtschaftsführung werden in 
Ausführungsbestimmungen geregelt, die der Verfassungs- und 
Geschäftsordnungsausschuss (§ 43 VerfBrhv) nach Anhörung des 
Rechnungsprüfungsamtes erlässt.

(2) Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen und Ausgaben Buch zu führen. Die 
Rechnungsunterlagen sind fünf Jahre aufzubewahren.

(3) Aus den Geldleistungen nach § 13 beschaffte Gegenstände sind, wenn sie nicht zum 
Verbrauch bestimmt oder nicht nur von geringem Wert sind, zu kennzeichnen und in einem 
Nachweis aufzuführen.

§ 16 
Rechnungslegung

(1) Die Fraktionen haben über die Herkunft und die Verwendung der Mittel, die ihnen 
innerhalb eines Kalenderjahres (Rechnungsjahr) nach § 13 zugeflossen sind, öffentlich 
Rechenschaft zu geben.

(2) Die Rechnung ist wie folgt zu gliedern:

Einnahmen:

Geldleistungen nach § 13,

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-252603?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRV19P15
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verfassung-fuer-die-stadt-bremerhaven-verfbrhv-vom-3-dezember-2015-186326?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-VerfBRHBR2016pP43
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b)

2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

die sonstigen Einnahmen.

Ausgaben:

Summe der Personalausgaben für Beschäftigte der Fraktion,

Ausgaben für Veranstaltungen,

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,

Ausgaben für die Zusammenarbeit mit Verfassungsorganen des Bundes und der 
Länder sowie Organen von Gemeinden,

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit,

Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes,

Repräsentation, Bewirtungen, Geschenke,

Reisekosten einschließlich der Kosten für die Benutzung von Kraftfahrzeugen,

Mietkosten für angemietete Geschäftsräume einschließlich 
Bewirtschaftungskosten,

Ausgaben für Investitionen sowie

sonstige Ausgaben.

(3) Die Rechnung muss das Vermögen, das mit Mitteln nach § 13 erworben wurde, die 
Rücklagen, die aus diesen Mitteln gebildet werden, sowie die Forderungen und 
Verbindlichkeiten ausweisen. Erhalten die Fraktionen Geldleistungen für besondere 
Aufwendungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 3, so haben sie diese gesondert in der 
Rechnungslegung auszuweisen.

(4) Die Rechnung muss von einem Steuerberater auf die Einhaltung der Anforderungen 
der Absätze 2 und 3 geprüft werden und einen entsprechenden Prüfungsvermerk 
aufweisen. Die geprüfte Rechnung ist dem Vorstand der Stadtverordnetenversammlung 
spätestens zum Ende des vierten Monats nach Ablauf des Kalenderjahres oder des 
Monats vorzulegen, in dem die Geldleistungen nach § 13 letztmals gezahlt wurden. Der 
Vorstand der Stadtverordnetenversammlung kann die Frist aus besonderen Gründen bis 
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zu drei Monaten verlängern. Die geprüfte Rechnung wird als Bericht der 
Stadtverordnetenversammlung verteilt.

(5) Solange eine Fraktion mit der Rechnungslegung in Verzug ist, sind Geldleistungen 
nach § 13 zurückzuhalten.

§ 17 
Rechnungsprüfung

(1) Das Rechnungsprüfungsamt prüft die Rechnung sowie die den Fraktionen nach § 13 
zur Verfügung gestellten Geldleistungen auf ihre wirtschaftliche und ordnungsgemäße 
Verwendung nach § 15 Abs. 1.

(2) Bei der Prüfung ist der Rechtsstellung und den Aufgaben der Fraktionen Rechnung zu 
tragen. Die politische Erforderlichkeit einer Maßnahme der Fraktionen ist nicht 
Gegenstand der Prüfung.

(3) Die Entscheidung, ob eine wirtschaftliche und ordnungsgemäße Verwendung im Sinne 
des Absatz 1 gegeben ist, trifft der Vorstand der Stadtverordnetenversammlung.

§ 18 
Abwicklung von Fraktionen

Bei Erlöschen des Fraktionsstatus, bei Auflösung einer Fraktion oder mit dem Ende der 
Wahlperiode findet eine Liquidation statt. Eine Fraktion gilt bis zur Beendigung der 
Liquidation als fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation dies erfordert. Die 
Liquidation erfolgt durch den Vorstand, soweit die Geschäftsordnung der Fraktion nichts 
anderes bestimmt.

(2) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen 
einzuziehen und die Gläubiger zu befriedigen. Sie sind berechtigt, zu diesem Zwecke 
neue Geschäfte einzugehen und das Vermögen in Geld umzusetzen. Die Zweckbindung 
nach §§ 13 und 14 Abs. 1 ist zu beachten. Fällt den Liquidatoren bei der Durchführung der 
Liquidation ein Verschulden zur Last, so haften sie für den daraus entstehenden Schaden 
gegenüber den Gläubigern als Gesamtschuldner.

(3) Soweit nach der Beendigung der Liquidation nach § 13 gewährte Geldleistungen 
verbleiben, sind diese an den Haushalt der Stadt zurückzuführen. Das gleiche gilt für 
Vermögenswerte, die mit diesen Geldern angeschafft worden sind.

(4) Das verbleibende Vermögen der Fraktion ist den Anfallsberechtigten zu überlassen. 
Anfallsberechtigt sind die in der Geschäftsordnung der Fraktion bestimmten Personen 
oder Stellen.
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(5) Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 dürfen erst vorgenommen werden, wenn seit 
dem Ereignis, das zum Verlust der Fraktionseigenschaft geführt hat, sechs Monate 
verstrichen sind. Sie sind innerhalb von weiteren sechs Monaten abzuschließen. Dieses 
gilt nicht, wenn ihnen Gründe entgegenstehen, die von den Liquidatoren nicht zu vertreten 
sind. Die Sicherung der Gläubiger hat nach § 52 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu 
erfolgen.

(6) Eine Liquidation aufgrund des Endes einer Wahlperiode findet nicht statt, wenn sich 
innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der neuen Wahlperiode eine Fraktion konstituiert, 
deren Mitglieder einer Partei oder Wählervereinigung angehören, die durch eine Fraktion 
in der ablaufenden Wahlperiode in der Stadtverordnetenversammlung vertreten war und 
die sich zur Nachfolgefraktion erklärt. In diesem Falle ist die neu konstituierte Fraktion die 
Rechtsnachfolgerin der alten Fraktion.

§ 18a 
Rückerstattungen

(1) Zweckwidrig verwendete Geldleistungen sind zu erstatten. Dies hat spätestens einen 
Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung nach § 17 Absatz 3 zu erfolgen. Die Frist 
kann durch den Vorstand der Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der Betroffenen 
verlängert werden.

(2) Rücklagen, die die Grenze nach § 14 Absatz 2 Satz 3 überschreiten, sind spätestens 
einen Monat nach Rechnungslegung zu erstatten.

(3) Erfolgt keine Erstattung von Beträgen im Sinne der Absätze 1 und 2 kann der Vorstand 
der Stadtverordnetenversammlung Erstattungsansprüche durch Verwaltungsakt geltend 
machen.

(4) Ebenso ist eine Verrechnung mit laufenden Leistungen zulässig.

§ 19 
Gruppen

Die §§ 14 bis 18a gelten entsprechend für Gruppen.

Dritter Teil  
Schlussvorschriften

§ 20 
Zuständigkeit

Über die Berechtigung und die Höhe von Ansprüchen, die aufgrund dieses Ortsgesetzes 
geltend gemacht werden, entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einem 



Seite 12 von 12

oder mehreren Stadtverordneten bzw. einer Fraktion oder Gruppe und dem Vorstand der 
Stadtverordnetenversammlung die Stadtverordnetenversammlung.

§ 21 
Übergangsvorschriften

(1) Für Stadtälteste, denen diese Eigenschaft vor dem 1. Juni 1996 verliehen wurde oder 
die die allgemeinen Voraussetzungen für eine Verleihung an diesem Tage bereits erfüllt 
hatten, gilt § 2 mit der Maßgabe, dass sie das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
müssen. Abweichend von § 8 beträgt ihr Ehrensold monatlich 409,00 Euro.

(2) Ehegatten von bis zum 1. Juni 1996 verstorbenen Stadtältesten erhalten monatlich 
204,50 Euro.

(3) Eine Leistung nach den Absätzen 1 und 2 wird nicht neben einer Entschädigung nach 
§ 6 oder § 7 gewährt.

§ 22 
Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz über die 
Entschädigung der Stadtverordneten und der Magistratsmitglieder der Stadt Bremerhaven 
vom 7. Dezember 1989 (Brem.GBl. S. 421) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
November 1996 (Brem.GBl. 1997, S. 81), zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 11. 
November 1999 (Brem.GBl. S. 280), außer Kraft.

Bremerhaven, den 7. Dezember 2000

Magistrat der Stadt  
Bremerhaven

gez. Schulz  
Oberbürgermeister
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